
Gemeinde Barleben
Der Bürgermeister

BESCHLUSSVORLAGE

BV-0049/2023
öffentlich

Amt: Amt für zentrale Dienste Datum: 15.05.2023

Bearbeiter: Ines Rudolph Aktenzeichen:

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis:

Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel. enthal.

Hauptausschuss 20.06.2023 X - - 5 0 0

Gemeinderat 27.06.2023 X - - 18 0 0

vom Mitwirkungsverbot nach §33 KVG LSA betroffen:

Mitzeichnung der Ämter / Bereiche:
Zentrale
Dienste (ZD)

Finanzen
(FIN)

Bau- und
Ordnungsamt
(BOA)

Bildung und
Soziales
(BS)

Unternehmerbüro
(UB)

Bürgermeisterbüro
(BMB)

Gegenstand der Vorlage:
Berufung Stellvertretung Gemeindewahlleitung

Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beruft zur Durchführung von
Wahlen zur stellvertretenden Wahlleiterin
Frau Julia Illgas
Kommunal-Sachbearbeiterin/ Sitzungsdienst

F r a n k N a s e Siegel
Bürgermeister



Sachverhalt
Zur Absicherung der Durchführung von Wahlen wird eine zweite Stellvertretung
eingerichtet.

Gemäß § 9 Abs.1 Kommunalwahlgesetz Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) ist der
Bürgermeister Wahlleiter und der stellvertretende Bürgermeister seine
Stellvertretung. Diese Aufgaben können gemäß § 9 Abs. 1a KWG LSA
Beschäftigten der Gemeinde übertragen werden.

In der Gemeinde Barleben werden diese Aufgaben aufgrund des hohen
Arbeitsaufkommens und dem nötigen Spezialwissen an Mitarbeiter der
Verwaltung delegiert. Die berufenen MitarbeiterInnen führen Ihre Aufgaben im
Rahmen der Wahlgesetze für die jeweilige Wahl aus.

Am 28.02.2023 wurden durch den Gemeinderat Frau Ann Nischang zur
Wahlleiterin und Frau Kerstin Treffkorn als Stellvertretung berufen.

Um den reibungslosen Ablauf von Wahlen sicherzustellen soll Frau Julia Illgas als
zweite Stellvertretung der Gemeindewahlleitung berufen werden.

Begründung für Status „nicht öffentlich“:

Rechtsgrundlage

Finanzielle Auswirkungen

Kosten der Bearbeitung in EUR «25,00»

Kosten der Maßnahme

JA NEIN
1) 2) 3) 4)
Gesamtkosten der
Maßnahmen
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten)

Jährliche Folgekosten/ -
lasten

Finanzierung Einmalige oder jährliche
Haushaltsbelastung
(Mittelabfluss/Kapitaldiens
t/
Folgelasten oder
kalkulatorische Kosten)

Eigenanteil
Objektbezogene
Einnahmen

(i.d.R.=
(Zuschüsse/
Kreditbedarf)
Beiträge)

€ € € € €

im Ergebnishaushalt

JA

NEIN

im Finanzhaushalt

JA

NEIN

betreffende
Buchungsstelle


